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Hundesteuersatzung
der Gemeinde Hechthausen

vom 10. Februar 2026

Aufgrund der §§ 10, 58 Abs. 1 und 111 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommuna-
lverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 
576), zuletzt geändert am 29.01.2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr. 3) und des § 3 des 
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 
20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121), zuletzt am 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 589), hat 
der Rat der Gemeinde Hechthausen in seiner Sitzung am 10.02.2026 folgende Sat-
zung beschlossen:

Präambel

Die Hundesteuersatzung der Gemeinde Hechthausen verwendet nur die männli-
che Form. Diese schließt die weibliche Form mit ein.

§ 1
Steuergegenstand

Gegenstand der Steuer ist das Halten von mehr als drei Monate alten Hunden im 
Gemeindegebiet. Kann das Alter eines Hundes nicht nachgewiesen werden, so ist 
davon auszugehen, dass der Hund älter als drei Monate alt ist.

§ 2
Steuerpflicht, Haftung

(1) Steuerpflichtig ist, wer einen Hund in seinem Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb 
aufgenommen hat (Halter des Hundes). Als Halter aller in einem Haushalt oder in 
einem Wirtschaftsbetrieb aufgenommenen Hunde gilt der Haushaltsvorstand oder 
der Geschäftsinhaber, auch wenn der Hund von einem Haushalts- oder Betriebs-
angehörigen aufgenommen worden ist.

(2) Als Halter eines Hundes gilt nicht, wer einen Hund nicht länger als zwei Monate 
in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder zum Anlernen hält, wenn der Hund 
nachweislich bereits in einer anderen Gemeinde versteuert wird.

(3) Ein zugelaufener Hund gilt als aufgenommen, wenn er nicht innerhalb von zwei 
Wochen beim Ordnungsamt der Samtgemeinde Hemmoor gemeldet wird.

(4) Wird für Gesellschaften, Vereine oder Genossenschaften ein Hund gehalten, 
so gelten diese als Halter.

(5) Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen Hund, so sind sie Gesamts-
chuldner.
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§ 3
Steuermaßstab und Steuersätze

(1) Die Steuer wird nach der Anzahl der gehaltenen Hunde bemessen. Sie beträgt 
jährlich:

a) für den ersten Hund 66,00 EUR
b) für den zweiten Hund 132,00 EUR
c) für jeden weiteren Hund 198,00 EUR
d) für den ersten gefährlichen Hund 840,00 EUR
e) für den zweiten gefährlichen Hund 960,00 EUR
f) für jeden weiteren gefährlichen Hund 1.080,00 EUR

(2) Gefährliche Hunde im Sinne von Absatz 1 Buchstaben d) – f) sind solche 
Hunde, bei denen nach ihrer besonderen Veranlagung, Erziehung und / oder Cha-
raktereigenschaft die erhöhte Gefahr einer Verletzung von Personen besteht oder 
von denen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgehen kann. Gefährliche 
Hunde in diesem Sinne sind insbesondere auch diejenigen Hunde, die bereits in 
der Öffentlichkeit durch eine gesteigerte Aggressivität aufgefallen sind, insbeson-
dere Menschen und Tiere gebissen oder sonst eine über das natürliche Maß hin-
ausgehende Kampfbereitschaft, Angriffslust oder Schärfe gezeigt haben, soweit 
die zuständige Behörde die Gefährlichkeit nach § 7 Abs. 2 Niedersächsisches Hun-
degesetz festgestellt hat.

(3) Hunde, die steuerfrei gehalten werden (§ 4), werden bei der Berechnung der 
Anzahl der gehaltenen Hunde nicht berücksichtigt.

(4) Hunde, für die die Steuer ermäßigt wird (§ 5), werden bei der Berechnung der 
Anzahl nach Abs. 1 den in voller Höhe steuerpflichtigen Hunden als erster Hund 
und ggf. weiteren Hunden vorangestellt.

§ 4
Steuerfreiheit, Steuerbefreiung

(1) Bei Personen, die sich nicht länger als zwei Monate im Gemeindegebiet aufhal-
ten, ist das Halten derjenigen Hunde steuerfrei, die sie bei ihrer Ankunft besitzen 
und nachweislich in der Bundesrepublik Deutschland versteuern.

(2) Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von

1. Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen und Einrichtungen, de-
ren Unterhaltskosten überwiegend aus öffentlichen Mitteln bestritten werden;
2. Gebrauchshunden von Forstbeamten und im Privatforstdienst angestellten Per-
sonen, in der für den Forstschutz erforderlichen Anzahl;
3. Gebrauchshunden, die ausschließlich zur Bewachung von Herden verwandt 
werden, in der erforderlichen Anzahl;
4. Sanitäts- oder Rettungshunden, die von anerkannten Sanitäts- oder Zivil-
schutzeinheiten gehalten werden;
5. Hunden, die in Anstalten von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen vorüberge-
hend untergebracht sind;
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6. Hunden, die unmittelbar aus einer auf dem Gebiet des Tierschutzes tätigen, als 
gemeinnützig anerkannten Einrichtung mit Sitz in der Gemeinde Hechthausen auf-
genommen werden;
7. Blindenführhunden;
8. Hunden, die zum Schutz und zur Hilfe einer blinden, tauben oder sonst hilflosen 
Person dienen. Sonstige hilflose Personen sind grundsätzlich solche Personen, 
welche einen Schwerbehindertenausweis mit den Merkmalen „Bl“ (Blindheit), „aG“ 
(außergewöhnliche Gehbehinderung) oder „H“ (Hilflosigkeit) besitzen. Die Steuer-
befreiung kann von der Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses abhängig ge-
macht werden;
9. Hunden, die nachweislich aus einem Tierheim übernommen werden. Für diese 
Hunde wird auf Antrag eine Steuerbefreiung für 12 Monate gewährt.

(3) Steuerbefreiung wird für gefährliche Hunde nach § 3 Absatz 2 nicht gewährt.

§ 5
Steuerermäßigungen

(1) Die Steuer ist auf Antrag des Steuerpflichtigen auf die Hälfte zu ermäßigen, für 
das Halten

a) eines Hundes, der zur Bewachung von Gebäuden benötigt wird, welche von 
dem nächsten bewohnten Gebäude mehr als 300 m entfernt liegen;
b) von Hunden, die von zugelassenen Unternehmen des Bewachungsgewerbes 
oder von berufsmäßigen Einzelwächtern bei Ausübung des Wachdienstes benötigt 
werden;
c) von abgerichteten Hunden, die von Artisten oder berufsmäßigen Schaustellern 
für ihre Berufsarbeit benötigt werden;
d) von Hunden, die als Melde, Sanitäts-, Schutz-, Fährten- oder Rettungshunde-
verwendet werden und eine Prüfung vor anerkannten Leistungsrichtern abgelegt 
haben. Das mit dem Antrag vorzulegende Prüfungszeugnis darf nicht älter als zwei 
Jahre sein;
e) von Jagdgebrauchshunden, die eine Jagdeignungsprüfung abgelegt haben und 
jagdlich verwendet werden;
f) eines Hundes in besonders begründeten Härtefällen.

(2) Steuerermäßigung wird für gefährliche Hunde nach § 3 Absatz 2 nicht gewährt.

§ 6
Allgemeine Voraussetzungen

für die Steuerermäßigung und die Steuerbefreiung

(1) Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung wird nur gewährt, wenn

a) die Hunde für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet sind;
b) der Halter der Hunde in den letzten fünf Jahren vor Antragstellung nicht wegen 
Tierquälerei bestraft worden ist;
c) für die Hunde geeignete, den Erfordernissen des Tierschutzes entsprechende
Unterkunftsräume vorhanden sind;
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d) in den Fällen des § 4 Abs. 2 Nr. 5 und § 6 ordnungsgemäß Bücher über den 
Bestand, den Erwerb und die Veräußerung geführt und auf Verlangen vorgelegt 
werden.

(2) Anträge nach den §§ 4 bis 6 sind schriftlich bei der Anmeldung (§ 9) zu stellen. 
Bei einem verspäteten Antrag wird die Steuer für den Antragsmonat auch dann 
nach den Steuersätzen des § 3 erhoben, wenn die Voraussetzungen für die bean-
tragte Steuerermäßigung bzw. -befreiung vorliegen. Die Änderung wird erst im Fol-
gemonat berücksichtigt.

§ 7
Beginn und Ende der Steuerpflicht, Anrechnung

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben, Steuerjahr ist das Kalenderjahr, in 
den Fällen der Absätze 2 bis 4 und des § 6 Abs. 2 S. 2 wird die Steuer anteilig 
erhoben.

(2) Die Steuerpflicht entsteht mit dem Beginn des Kalendermonats, indem ein Hund 
in einem Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen wird, frühestens mit Ab-
lauf des Kalendermonats, in dem er drei Monate alt ist.

(3) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Hund abge-
schafft wird, abhandenkommt, stirbt oder der Halter wegzieht. Kann der genaue 
Zeitpunkt nicht nachgewiesen werden, endet die Steuerpflicht mit Ablauf des Mo-
nats, in dem die Abmeldung bei der Gemeinde Hechthausen erfolgt.

(4) Bei Zuzug entsteht die Steuerpflicht mit Beginn des folgenden Monats, in dem 
der Zuzug erfolgt. Abs. 2 bleibt unberührt. Auf Antrag wird die nachweislich für die-
sen Zeitraum bereits entrichtete Hundesteuer bis zur Höhe der nach dieser Sat-
zung für einen Kalendermonat zu entrichtenden Steuer angerechnet. Dies gilt sinn-
gemäß, wenn jemand einen versteuerten Hund oder an Stelle eines abgeschafften, 
abhanden gekommenen oder gestorbenen versteuerten Hundes einen neuen 
Hund erwirbt.

§ 8
Fälligkeit der Steuer

(1) Die Steuer wird in vierteljährlichen Teilbeträgen zum 15. Februar, 15. Mai, 15. 
August und 15. November jeden Jahres fällig. 
Bei erstmaliger Heranziehung ist ein nach § 8 Abs. 2 festgesetzter Teilbetrag in-
nerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe des Heranziehungsbescheides fällig.

(2) Auf Antrag kann die Zahlung der Jahressteuer zum 01. Juli eines jeden Jahres 
erfolgen. 

(3) Der Steuerbescheid kann gemäß § 13 Abs. 1 NKAG mit anderen Heranzie-
hungsbescheiden der Gemeinde Hechthausen zusammengefasst erteilt werden.

§ 9
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Sicherung und Überwachung der Steuer – Meldepflichten

(1) Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund zuzieht, hat ihn binnen 14 Ta-
gen bei der Gemeinde Hechthausen anzumelden. Neugeborene Hunde gelten mit 
Ablauf des dritten Monats nach der Geburt als angeschafft. Die Anmeldefrist be-
ginnt im Falle des § 2 Abs. 2 nach Ablauf des zweiten Monats.

(2) Der Hundehalter ist verpflichtet, bei der Gemeinde Hechthausen schriftlich an-
zumelden, wenn sein Hund als gefährlicher Hund eingestuft wurde.

(3) Der bisherige Halter eines Hundes hat den Hund innerhalb von 14 Tagen 
schriftlich abzumelden, nachdem er ihn veräußert oder abgeschafft hat, nachdem 
der Hund abhandengekommen oder gestorben ist oder der Halter aus der Ge-
meinde Hechthausen weggezogen ist. Im Falle der Veräußerung des Hundes sind 
bei Abmeldung Name und Wohnung des Erwerbers anzugeben.

(4) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerermäßigung oder eine Steuerbefrei-
ung fort, so hat der Hundehalter das binnen 14 Tagen anzuzeigen.

(5) Nach der Anmeldung werden Hundesteuermarken ausgegeben, die bei der Ab-
meldung des Hundes wieder abgegeben werden müssen. Der Hundehalter darf 
Hunde außerhalb seiner Wohnung oder seines umfriedeten Grundbesitzes nur mit 
der Hundesteuermarke umherlaufen lassen. Hunde, die außerhalb der Wohnung 
oder des umfriedeten Grundbesitzes des Hundehalters ohne gültige Hundesteuer-
marke unbeaufsichtigt angetroffen werden, können durch Beauftragte eingefangen 
werden. Der Halter eines eingefangenen Hundes muss von dem Einfangen des 
Hundes in Kenntnis gesetzt werden. 

(6) Jeder Grundstückseigentümer oder dessen Stellvertreter ist verpflichtet, der 
Gemeinde Hechthausen und der von ihr beauftragten Person auf Nachfrage über 
die auf dem betreffenden Grundstück gehaltenen Hunde und deren Halter wahr-
heitsgemäß Auskunft zu geben, ebenso hat jeder Haushalts- (Betriebs-)vorstand 
und jeder Hundehalter die Verpflichtung zur wahrheitsgemäßen Auskunftsertei-
lung.

(7) Bei Verlust der gültigen Steuermarke wird dem Hundehalter auf Antrag eine 
neue Steuermarke gegen Ersatz der Kosten ausgehändigt. Die Höhe der Kosten 
wird im Kostentarif zur Verwaltungskostensatzung der Samtgemeinde Hemmoor 
geregelt.

§ 10
Ordnungswidrigkeiten

Zuwiderhandlungen gegen die Meldepflichten nach § 9 dieser Satzung sind Ord-
nungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG und können mit einer Geldbuße 
bis zu 10.000 EUR geahndet werden (§ 18 Abs. 3 NKAG).

§ 11
Datenverarbeitung



Ortsrecht / Hundesteuersatzung                                                                                    Seite 6 von 6

(1) Die zur Ermittlung der Steuerpflicht, zur Festsetzung, Erhebung und Vollstre-
ckung der Hundesteuer nach dieser Satzung erforderlichen personen- und grund-
stücksbezogenen Daten werden von der Gemeinde Hechthausen gemäß Art. 6 
Abs. 1 Buchstabe e) Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) i.V.m. §§ 3 des Nie-
dersächsischen Datenschutzgesetzes (NDSG) i.V.m. § 11 NKAG und den dort ge-
nannten Bestimmungen der Abgabenordnung (AO) erhoben und verarbeitet. Die 
Datenerhebung bei den für das Einwohnermeldewesen und Ordnungsrecht zu-
ständigen Stellen erfolgt, soweit die Sachverhaltsaufklärung durch den Steuer-
pflichtigen nicht zum Ziel führt oder keinen Erfolg verspricht (§ 93 Abs. 1 S. 3 AO).

(2) Die Daten dürfen von den Daten verarbeitenden Stelle nur zum Zweck der Steu-
ererhebung nach dieser Satzung oder zur Durchführung eines anderen Abgaben-
verfahrens, das denselben Abgabenpflichtigen betrifft, verarbeitet werden. Zur 
Kontrolle der Verarbeitung sind technische und organisatorische Maßnahmen des 
Datenschutzes und der Datensicherheit nach § 34 NDSG getroffen worden. Die 
personenbezogenen Daten werden zur Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungs-
pflichten gemäß NKAG, der AO und der KomHKVO in der Regel nach 10 Jahren 
gelöscht.

§ 12
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am 01. des auf die Bekanntmachung im Amtsblatt für den Land-
kreises Cuxhaven folgenden Monats in Kraft. Zugleich tritt die Hundesteuersatzung 
der Gemeinde Hechthausen vom 10. Dezember 2015 außer Kraft.  

Hechthausen, den 10. Februar 2026

Jark (LS) Tiedemann
Bürgermeister Gemeindedirektor

Anmerkung:
Die Hundesteuersatzung der Gemeinde Hechthausen wurde im Amtsblatt für den 
Landkreis Cuxhaven Nr. 7 vom 19. Februar 2026 veröffentlicht. 
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